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BEKANNTMACHUNG 
Warnung der Bevölkerung – Landesweit einheit-
licher Probealarm am 12.03.2026 ab 11:00 Uhr 
 
Am Donnerstag, den 12. März 2026 ab 11:00 Uhr 
wird die Warnung der Bevölkerung geprobt. In  
weiten Teilen Bayerns wird das Sirenenwarnsystem 
getestet und ein Heulton von einer Minute Dauer 
ausgelöst.  
 
Der Heulton soll die Bevölkerung bei schwerwiegen-
den Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlas-
sen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf 
Durchsagen zu achten. 
 
Neben dem Sirenensignal werden soweit vorhanden 
auch andere Warnmittel, wie z. B. Warn-Apps,  
getestet.  
 
Der Probealarm dient dazu, die Funktionsfähigkeit 
des Warnsystems zu überprüfen und die Bevölke-
rung auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzu-
weisen. Weitere Informationen zum Probealarm, ins-
besondere zu den voraussichtlich teilnehmenden 
Landkreisen, Städten und Gemeinden sind abrufbar 
auf unserer Homepage unter 
 
www.innenministerium.bayern.de/sus/katastrophen-
schutz/warnungundinformation/sirenenundlautspre-
cher/. 
 

 
Neben Antenne Bayern und dem Bayerischen Rund-
funk werden auch viele lokale und regionale Rund-
funksender über die Durchführung des Probealarms 
informieren. 
 
Eckental, 02.03.2026 
 
Markt Eckental 
 
 
 
 
Bekanntmachung 
über die 2. Änderung des Bebauungsplans (BBP) 
Eschenau Nr. 21 „Eschenau - Nord 1“; Satzungs-
beschluss 
 
Der Bau- und Umweltausschuss des Marktes Ecken-
tal hat in seiner Sitzung am 20.01.2026 die 2. Ände-
rung des BBP Eschenau Nr. 21 „Eschenau - Nord 1“ 
in der Fassung vom 20.01.2026 gemäß (gem.) § 10 
Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch) als Satzung be-
schlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 10 
Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.  
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der BBP für das Ge-
biet westlich der Staatsstraße St 2240 und westlich 
der „Dr.-Otto-Leich-Straße“ in Kraft. Der Geltungsbe-
reich liegt in den Gemarkung Eschenau und beinhal-
tet Teilflächen der Fl.-Nr. 920 und 897/7.  
 
Der BBP, bestehend aus der Planurkunde, der Plan-
begründung mit Anlage 1 (Dokumentation arten-
schutzrechtlicher Begehungen) und einer schalltech-
nischen Untersuchung, kann im Rathaus der Markt-
gemeinde Eckental (Bauamt, Zimmer U.09,  
Rathausplatz 1, 90542 Markt Eckental) während der 
allgemein bekannten Dienst-/Öffnungszeiten einge-
sehen und über dessen Inhalt Auskunft verlangt wer-
den.  
 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die Unterla-
gen stehen auch online/digital auf der Homepage 
des Marktes Eckental zur Einsichtnahme zur Verfü-
gung. 
 
https://eckental.de/bauleitplanverfahren/ 
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Zusätzlich sind der Inhalt dieser Bekanntmachung 
und die vorgenannten Unterlagen auch im Geoportal 
Bayern unter folgendem Link online/digital einseh-
bar/zugänglich:  
 
https://www.geoportal.bayern.de/bauleitplanungs-
portal 
 
Auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie auf die 
Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hinge-
wiesen. Unbeachtlich werden demnach 
 
1) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
 

2) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplans, 
 

3) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und 
 

4) nach § 214 Abs. 2 a BauGB im beschleunigten 
Verfahren beachtliche Fehler, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des BBP schriftlich gegenüber dem Markt 
Eckental geltend gemacht worden sind. Der begrün-
dete Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
BauGB sowie des § 44 Abs. 4 BauGB wird hingewie-
sen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche 
für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Ver-
mögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird. 
 
Eckental, 02.03.2026 
 
Markt Eckental 
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Erste Bürgermeisterin 
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